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 Veröffentlicht am 03.12.1958

Norm

ASVG §332 Abs1 A

G 08.07.1948, BGBl 1948/177 über die Regelung sozialversicherungsrechtlicher Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme

in ein öffentlich - rechtliches Dienstverhältnis oder beim Ausscheiden aus einem solchen §6

G 08.07.1948, BGBl 1948/177 über die Regelung sozialversicherungsrechtlicher Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme

in ein öffentlich - rechtliches Dienstverhältnis oder beim Ausscheiden aus einem solchen §7

Rechtssatz

Im Rahmen der Legalzession des § 1542 RVO hat der Sozialversicherungsträger gegenüber dem Schädiger auch

Anspruch auf Ersatz jener Rentenleistungen, die er der den Ruhegenuß des Verletzten anweisenden Stelle erbringt.
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